
29. Juli 2024

Landgericht Stendal: Deezer muss
Schadensersatz wegen Datenleck zahlen

Das LG Stendal verurteilt Deezer S.A. wegen DSGVO-
Verstoßes und spricht einer Nutzerin Schadensersatz zu.

Schadensersatzforderung.

Neue Entwicklungen zum Datenschutz bei Deezer S.A.

Ein folgenschweres Urteil für den
Datenschutz

Das Landgericht Stendal hat in einem bedeutsamen Urteil
entschieden, dass Deezer S.A. wegen Verletzung der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Zahlung von
Schadensersatz verpflichtet ist. Diese Entscheidung stellt nicht
nur einen wichtigen Schritt in der Rechtsprechung des
Datenschutzes dar, sondern könnte auch weitreichende Folgen
für Nutzer und Unternehmen im Umgang mit persönlichen Daten
haben.

Die Hintergründe des Falls

Das Gericht stellte fest, dass Deezer es versäumt hat,
angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum
Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Nutzer zu ergreifen.
Dies steht im Widerspruch zu Artikel 32 der DSGVO, der die
Notwendigkeit solcher Maßnahmen zum Schutz vor Verlust oder
unbefugtem Zugriff verlangt. Die Unfähigkeit von Deezer,
geeignete Sicherheitsvorkehrungen nachzuweisen, führte zu
dieser rechtlichen Konsequenz.



Die Auswirkungen auf die Nutzer

Die Bedeutung dieser Entscheidung wird besonders deutlich,
wenn man bedenkt, dass personenbezogene Daten von Nutzern
im Darknet veröffentlicht wurden. Das Gericht entschied, dass
Deezer auch für zukünftige Schäden haftet, die aus dieser
Veröffentlichung resultieren. Verbraucher, die einen Deezer-
Account haben und möglicherweise von diesem Datenleck
betroffen sind, sollten besonders wachsam sein.

Eine Welle von Urteilen gegen Deezer

Diese Entscheidung revidiert nicht nur die Sicherheitspraktiken
von Deezer, sondern reiht sich auch in ähnliche Urteile anderer
Landgerichte ein, wie das LG Aachen und das LG Lüneburg. Die
fortlaufenden rechtlichen Probleme deuten auf ein breites
Spektrum von Herausforderungen hin, mit denen das
Unternehmen konfrontiert ist, wenn es um den Umgang mit
Nutzerdaten und deren Sicherheit geht.

Unterstützung für betroffene Nutzer

Für alle Nutzer von Deezer, die vermuten, betroffen zu sein, gibt
es Hilfe. Ein Team von Rechtsexperten bietet kostenlose
Erstberatungen an, um zu klären, ob man tatsächlich von dem
Vorfall betroffen ist und wie man Ansprüche gegenüber Deezer
geltend machen kann. Die kostenlose Beratung könnte der erste
Schritt in die richtige Richtung sein, um eventuelle Ansprüche
durchzusetzen und für die eigene Datensicherheit einzutreten.

Fazit: Ein Aufruf zur Wachsamkeit

Das Urteil des Landgerichts Stendal ist ein wichtiger Weckruf an
alle Unternehmen, dass der Schutz personenbezogener Daten
oberste Priorität hat. Nutzer sind aufgerufen, achtsam zu sein
und ihre Rechte aktiv wahrzunehmen, insbesondere in Zeiten, in
denen Datenlecks und Cyberangriffe täglich zunehmen.



Sicherheit und Datenschutz managen ist nicht nur eine
Verpflichtung für Unternehmen, sondern auch ein
gesamtgesellschaftliches Anliegen.
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Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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